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Nachrichten aus der Stiftung «Fiir das Alter»

Das Direktionskomitee der Schweizerischen Stiftung «Iiir das
Alter» hielt am 8. Juli 1954 in Pruntrut seine ordentliche Sommer-
sitzung ab. Das Hauptgeschift betraf die Aufstellung des Vertei-
lungsschliissels fiir den Zuschuss von Fr. 500 000.-— aus Bundes-
mitteln an die Kantonalkomitees der Stiftung. Im iibrigen wurden
der Jahresbericht und die Jahresrechnung 1953 genehmigt, die mit
einer Verminderung des Stiftungsvermogens um Ir. 52 336.93 ab-
schloss.

Hinweis auf Abgeordnetenversammlung:

am 11. Oktober 1954 in Lausanne.

Unser Briefkasten
Ich bin Witwe, geboren 1909. Mein Mann war Arzt und starb

1915. Er hinterliess ein Haus und ein mittelmissiges Vermogen,
das aber heute meinen Kindern gehort; ich selbst habe lediglich
das Wohnrecht auf Lebenszeit im Haus und die Nutzniessung an
der Hilfte des Vermogens. Dazu habe ich allerdings noch etwas
eigene Reserven. Meine drei Kinder stehen im Alter von 14, 17
und 19 Jahren und haben noch eine Mutter nétig, die ganz fiir sie
da ist; ich habe tuberdies eine entfernte Verwandte in Pension
genommen gegen ein bescheidenes Entgelt. Ich bin also nicht er-
werbstitig und daher, wie mir auf der Ausgleichskasse erklirt
wurde, von der AHV ausgeschlossen, weil mein Mann vor deren
[nkrafttreten gestorben sei! Eine freiwillige Versicherung sei nicht
moglich. Ich wére aber so froh, wenn ich freiwillic Prédmien
zahlen dirfte, um fiir meine alten Tage vorzusorgen. Gibt es fiir
eine Witwe in meiner Lage wirklich gar keine Moglichkeit, sich
der AHV anzuschliessen, ohne erwerbstitic zu sein? Es heisst ja
immer, die AHV sei fir alle da, nicht nur fir die Bedirftigen, und
ich mochte es nicht darauf ankommen lassen, spiter einmal um
eine Uebergangsrente betteln zu miissen, wenn meine Mittel auf-

gebraucht sein werden.
M. T.-B. in Ch.

Anwort: Gemiss Artikel 3, Absatz 2, lit. ¢, des Bundesgesetzes
tiber die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG) sind
nichterwerbstitice Witwen «von der Beitragspflicht befreit». Das

95



	Nachrichten aus der Stiftung "Für das Alter"

